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Aufforderung zur „Systemdebatte" durch den Präsidenten des Bundesverbandes 
der Deutschen Industrie 

Hans-Olaf Henkel, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen In-
dustrie (BDI), hat in seinem Beitrag „Für eine Reform des politischen 
Systems" in der Zeitung „Die Woche" vom 11. Ju li  1997 dazu aufge-
fordert, „über die Fähigkeit unseres politischen Systems im Wettbewerb 
mit anderen zu sprechen" und für eine „Systemdebatte" plädiert. In 
diesem Zusammenhang tritt er für die Einführung des Mehrheitswahl-
rechts ein und stellt die „föderalistische Struktur" der Bundesrepublik 
Deutschland und den Vermittlungsausschuß zwischen Bundestag und 
Bundesrat zur Disposition. Nach einer Information der Zeitschrift „DER 
SPIEGEL" (30/1997, S. 23) ist dem BDI-Präsidenten zugleich auch das 
„Konsensgesülze" im System der Zusammenarbeit von Gewerkschaften 
und Unternehmen „zuwider". In der „WirtschaftsWoche" (Nr. 33/1997) 
präzisierte Hans-Olaf Henkel seine Position dahin gehend, daß er die 
Einrichtung einer „Verfassungskommission" anregte, die Vorschläge zu 
drei Fragen ausarbeitet: „für präzisere Verantwortlichkeiten in unserem 
föderalen Staatswesen", „für die Verschlankung des Staates", „für die 
Beschleunigung der Entscheidungsprozesse". 

Die in der Zeitschrift „Die Woche" vertretene Position des BDI-Präsi-
denten wurde von Günther Frankenberg, Professor für Öffentliches 
Recht in Frankfu rt  a. M., in der Zeitung „DIE ZEIT" vom 18. Juli 1997 als 
„unter Umständen ... gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet" 
bewertet. 

Im Zusammenhang mit der Forderung nach einer „Systemdebatte" sind 
Parallelen zu den verfassungspolitischen Positionen und Initiativen des 
Präsidenten des Reichsverbandes der Deutschen Industrie Carl Duisberg 
(1925 bis 1931) nicht zu übersehen, der in seiner Antrittsrede vom 
24. Juni 1925 forderte, die Weimarer Reichsverfassung „den Zeit-
verhältnissen entwicklungsgemäß (anzupassen)" und dann den Ausbau 
der Notverordnungspolitik und die Verabschiedung eines Ermäch-
tigungsgesetzes nachdrücklich unterstützte (vgl. Lexikon zur Parteieng-
eschichte, Köln 1986, S. 31 ff.). 

Nach einer Information der Zeitschrift „DER SPIEGEL" (30/1997, S. 23) 
hält der Bundeskanzler „wenig" von der Initiative des Präsidenten des 
Bundesverbandes der Deutschen Indust rie, äußerte sich jedoch nur recht 
unbestimmt: „Da kommt nichts raus." Einerseits erklärte der Bundes-
kanzler im Zusammenhang mit Fragen nach einer Änderung des föde-
ralen Systems, er sehe „keine politische Möglichkeit" für Änderungen 
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(ZDF, 17. August 1997, 19.12 Uhr), andererseits merkte er an, er sei „nach 
der Bundestagswahl für Gespräche über Verfassungsänderungen offen" 
(„Neue Presse Hannover” vom 19. Juli 1997). 

Aus Kreisen der Bundesregierung wird die Entwicklung der föderalen 
Struktur z. T. sehr kritisch bewe rtet. Der wissenschaftliche Beirat beim 
Bundesministerium für Finanzen stellte 1996 ausdrücklich fest, daß die 
„föderale Ordnung in Deutschland zu korrumpieren" drohe („DER 
SPIEGEL", 30/1997, S. 24). Bundesminister für Verkehr Matthias Wiss-
mann sieht eine der „Fehlerquellen" der politischen Ordnung da rin, daß 
die Rechtsprechung „in den letzten Jahren eine zu große Zahl von Fel-
dern der Politik an die Zustimmungsbedürftigkeit des Bundesrates ge-
bunden (hat)” („Handelsblatt” vom 22. Juli 1997, S. 6). 

Vorbemerkung 

Der föderale Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland ist ein 
unantastbares Verfassungsprinzip. Gerade diese föderale Struktur 
unseres Staatswesens ist besonders geeignet, regionale Vielfalt 
und gesamtstaatliche Bedürfnisse im Rahmen eines richtig ver-
standenen kooperativen Föderalismus zu vereinen. Das gilt auch 
im Hinblick auf den europäischen Integrationsprozeß. Allerdings 
erfordert der Föderalismus mit seinen vielfältigen Zustimmungs-  

und Mitwirkungsbefugnissen auch eine Bereitschaft aller Be-

teiligten zu einem konstruktiven und fairen Zusammenwirken. 

1. Teilt die Bundesregierung die Kritik am Zustand der föderalen Ord-
nung, wie sie vom wissenschaftlichen Beirat beim Bundesminis-
terium für Finanzen und vom Bundesminister für Verkehr, Matthias 
Wissmann, vorgetragen wird? 

Siehe Vorbemerkung. 

2. Sind die Äußerungen des Bundeskanzlers so zu verstehen, daß er 
eine Kluft zwischen der Notwendigkeit zur Änderung der föderalen 
Struktur und den Möglichkeiten dafür sieht? 

Die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland hat sich in 
den nun schon fast 50 Jahren ihres Bestehens bewährt. Das 
schließt nicht aus, daß neue Entwicklungen neue Fragen auf-
werfen. Sie bedürfen einer intensiven Diskussion und gegebe-
nenfalls eines breiten politischen Konsenses aller verantwort-

lichen Kräfte. 

3. Erwägt die Bundesregierung kurz- oder längerfristig eine Initiative 
zur Veränderung der föderalen Struktur der Bundesrepublik 
Deutschland? 

Wenn ja, was wären Anliegen und Ziele einer dera rtigen Initiative? 

Siehe Vorbemerkung. 

4. Stimmt die Bundesregierung der Position zu, daß die Infragestellung 
des Vermittlungsausschusses zwischen Bundestag und Bundesrat die 
Infragestellung des Prinzips der „grundsätzlichen Mitwirkung der 
Länder bei der Gesetzgebung" nach A rtikel 79 Abs. 3 des Grund-
gesetzes und damit einer der revisionsfesten Grundsätze unserer 
Verfassungsordnung beinhaltet? 

 



Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/8765 

Der Bundesregierung ist keine Position bekannt, die den Vermitt-
lungsausschuß grundsätzlich in Frage stellt. 

5. Erwägt die Bundesregierung eine Initiative zur Änderung des § 3 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes in dem Sinne, daß die Sammlung 
und Auswertung von Informationen über die Befürworter einer 
Grundgesetzänderung, die die „grundsätzliche Mitwirkung der 
Länder bei der Gesetzgebung" zur Disposition stellen, möglich wird? 

Nein. 

 



 


